


Wie die aktuellen Vorgänge bei der IKB Deutsche lndustriebank unterstreichen, besteht aller-
dings Anlass, die bankaufsichtsrechtlichen Prüf- und Berichtspflichten der Pnifer der Jahres-
abschlüsseder beaufsichti$en Kreditinstitute m überdenken. 

In der Vergangenheit galten der Jahresabschlussund der Psüfungsbcricht des Wirtschafts-
prüfers als die wichtigste Erkenntnisquelle für die Bankenaufsicht zur Einschätzung der wirb 

schaftlichen Lage des beaufsichtigten Instituts. Jahresabschlussund Abschlussprüfung dien-
ten als die zentralen Informationen. Die Bankenaufsichtverzichtete deshalb weitgehend auf 
die Durehfühmng eigener Prüfungen und Inspektionen. 

ImZuge der neuen internationalen Bankaufsichtsstandards (Stichwort:Basel fl) ist eine gean-
derte Sicht eingetreten. Nach nunmehr vorherrschender Wertung soll sich die Bankenaufsicht 
selbst einen Eindruck von der Geeignethcit der Vorkchningen der Kreditinstitute auf dem 
Gebiet der ErFassung und Steuerung der Risiken verschaffen. So ist für die Bankenaufsicht 
von großer Wichtigkeit, einen authentischen Eindruck davon zu erhalten, wie die Institute die 

aufsichtsrechtlich vorgegebenen Normen fur die Erfassung und Steuerung der finanziellen 
Risiken in der Praxis umsetzen. 

Die Aufteilung der Tätigkeitsfelderund Verantwartlichkeitenvon Wirtschaflspriifern einer-
seits und Bankenaufsehern andererseits stehen bei der derzeitigen Uberarbeitung der Prü-

fungsberichtsverordnungnach dem Kreditwesengesetz im Vordergrund. Hierbei werden auch 
die Erkenntnisse aus dem Fall der K B  berücksichtigt,Die Kreditwirtschafi und andere inte-
ressierte Kreise werden Gelegenheit erhalten, zur geplantenNeuordnung des bankaufsichts-
rechtlichen PrüfwesensStellung zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 


